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INTERREG IVC / NEUE REGIONALPOLITIK 

HANDBUCH FÜR SCHWEIZER PROJEKTPARTNER (Stand:  1 .  Apr i l  2008) 

1 WAS IST INTERREG IVC? 

Das INTERREG IVC-Programm ist  Tei l  des Zie ls  3 “Europäische terr i tor iale Zusammen-

arbeit”  (EtZ) der Kohäsionspol i t ik 2007-2013 der Europäischen Union (EU). Im Rahmen 

von INTERREG IVC wird die interregionale Zusammenarbei t  zwischen terr i tor ia len 

(regionalen und lokalen) Behörden in der EU, aber auch in den benachbarten Ländern 

gefördert .  Diese Kooperat ionsform er laubt es nicht aneinander angrenzenden Regionen, 

gemeinsame Projekte zu real is ieren.  

Auf dem Hintergrund der L issabon- und Göteborg-Strategie und der Kohäsionspol i t ik  der 

EU is t  e ines der Hauptz ie le von INTERREG IVC die Verbesserung der Ef fekt iv i tät 

regionaler  Entwick lungsstrategien in den folgenden zwei Bereichen: 

-  „ Innovation“ und „wissensbasier te Wir tschaft “  (Schwerpunkt 1) ;  

-  „Umwelt“  und „Risikovermeidung“ (Schwerpunkt 2) .  

Ausserdem sol l  das Programm zur wir tschaft l ichen Modernis ierung und Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkei t  der Regionen und zur Wachstums- und Beschäft igungsstrategie der 

EU bei tragen. 

Das INTERREG IVC-Programm, das von 2007 bis 2013 läuft ,  ver fügt aus dem 

Europäischen Fonds für  regionale Entwick lung (EFRE) über 321.32 Mio. Euro EU-

Fördermit te l .  55% der Gelder gehen an Projekte im Rahmen des Schwerpunkts 1 und 39% 

an Projekte im Rahmen des Schwerpunkts 2.  6% gehen schl iessl ich an die so genannte 

“ technische Hi l fe” ,  d.h.  an das Programm-Management.  

Das INTERREG IVC-Programmgebiet bedeckt das Terr i tor ium der EU in seiner 

Gesamtheit ,  e inschl iessl ich der Insel-  und ul t ra-per ipheren Regionen. Zudem begünst igt  

das Programm so umfassend wie mögl ich die Tei lnahme von Dri t t ländern. Die 

Projektpartner aus Dri t t ländern können jedoch nicht in den Genuss von EU-Fördermit te ln 

kommen. Die Schweizer ische Eidgenossenschaft  ste l l t  deshalb im Rahmen der Neuen 

Regionalpol i t ik  (NRP) Fördergelder für d ie Tei lnahme von Schweizer Partnern am 

Programm zur Vergügung (s.  Kapi te l  2) .  

Das gemeinsame technische Sekretar iat (Joint  Technical Secretar iat [JTS]) des 

INTERREG IVC-Programms, an welches die Anträge auf EU-Förderung eingereicht 
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werden, bef indet s ich in L i l le  (Frankreich) .  Das Sekretar iat  wird durch Informat ionspunkte 

( Information Points [ IPs])  in Krakau (Polen),  L i l le ,  Rostock (Deutschland) und Valencia 

(Spanien) unterstützt.  Jeder Mitg l iedstaat hat zudem einen nat ionalen Kontaktpunkt.  

Erster  europäischer Ansprechpartner für Schweizer Projektverantwort l ich is t  der 

Informationspunkt in L i l le .  In der Schweiz trägt das Staatssekretar iat  für  Wirtschaft  

(SECO) die Gesamtverantwortung für  d ie Schweizer Betei l igung an INTERREG IVC, 

während es die REGIO BASILIENSIS mit der Aufgabe des nat ionalen Kontaktpunktes 

beauftragt hat (s .  Anhang I I ) .  

2 BETEILIGUNG DER SCHWEIZ 

Der Bund nimmt im Rahmen der NRP an der EtZ und damit  an INTERREG IVC tei l .  Die 

NRP verfo lgt  das Ziel ,  Innovat ionskraft ,  Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkei t  

e inzelner Regionen – Berggebiete, weiterer ländl icher Raum und Grenzregionen – zu 

stärken, um so einen Beitrag zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in den 

geförderten Gebieten zu le is ten. Damit  sol l  d ie NRP mit telbar dazu bei tragen, e ine 

dezentrale Besiedlung zu erhal ten und die regionalen Dispar i täten abzubauen. Aus dem 

Budget der NRP stel l t  der Bund Gelder für  d ie Förderung von INTERREG IVC-Projekten 

mit  Schweizer Betei l igung zur Verfügung. 

Im Hinbl ick auf d ie Umsetzung der NRP in den Kantonen haben diese so genannte 

Umsetzungsprogramme erarbeitet  und dem Bund vorgelegt.  Die Umsetzungsprogramme 

legen die räuml ichen und themat ischen Schwerpunkte der kantonalen NRP-Aktiv i täten 

fest.  Ein ige Kantone haben eine Betei l igung an INTERREG IVC in ihrem 

Umsetzungsprogramm vorgesehen und dafür Fördergelder reservier t .  Die Liste dieser 

Kantone is t  bei  der REGIO BASILIENSIS erhäl t l ich.  

Die Kantone können s ich an der EtZ und damit  an INTERREG IVC auch ausserhalb der 

NRP betei l igen.  In diesem Fal l  s tammen die kantonalen Förderhi l fen nicht  aus den 

kantonalen NRP-Budgets,  sondern aus anderwei t igen kantonalen Budgets.  Es ist  in 

d iesem Fal l  auch mögl ich,  e ine Bundesförderung im Rahmen der NRP zu beantragen. 

3 MÖGLICHE PROJEKTE 

Im Rahmen des INTERREG IVC-Programms sind zwei  Typen von Projekten mögl ich:  

-  Regionale In i t iat ivprojekte (Typ 1) ;  

-  Kapital is ierungs- /  „Fast Track“-Projekte (Typ 2) .  

Unter  Typ 1 “Regionale In i t iat ivprojekte” s ind die k lassischen interregionalen 

Kooperat ionsprojekte zu verstehen. Sie z ie len auf die Schwerpunkte 1 und 2 des 

Programms (s. Kapi tel  1) .  Die Zusammenarbei t  unter Typ 1 kann verschieden intensiv 

sein:  Mögl ich s ind “ tradi t ionel le”  Netzwerkakt ivi täten,  Transfer von “guten Prakt iken” oder 
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eine intensivere Zusammenarbeit  im Rahmen so genannter  Mini-Programme. Die Projekte 

des Typs 2 „Kapi ta l is ierung /  Fast  Track“ z ie len speziel l  auf den Transfer von „guten 

Prakt iken“ in die anderen Programme der EU-Kohäsionspol i t ik  (d.h.  in d ie Programme der 

Ziele 1 „Konvergenz“, 2 „Wettbewerbsfähigkeit“ ,  aber auch 3 „EtZ“) .  Für d ie Schweiz s ind 

in erster  L in ie die INTERREG IVC-Projekte des Typs 1 von Bedeutung. 

INTERREG IVC-Projekte, für die eine Förderung im Rahmen der NRP beantragt wird,  

müssen sowohl  mit  den Grundsätzen des INTERREG IVC-Programms als auch mit 

denjenigen der NRP übereinst immen. 

Von hoher Bedeutung is t  es, dass s ich die Schweizer Partner nicht nur  an der Umsetzung, 

sondern auch schon an der Konzipierung des Projekts betei l igen. Die zuständige 

regionale INTERREG IVC-Koordinat ionsstel le und/oder der nat ionale Kontaktpunkt REGIO 

BASILIENSIS muss/müssen miteinbezogen werden (s.  Kapi te l  5 und 7 sowie Anhang II ) .  

4 PROJEKTLEITUNG 

Für jedes Projekt muss ein so genannter „Lead Partner“  best immt werden. Mit  anderen 

Worten muss einer der Projektpartner d ie Projekt le i tung übernehmen. Der „Lead Partner“ 

fungiert  a ls Bindegl ied zwischen dem INTERREG IVC-Programm und der 

Projektorganisat ion. Er is t  für d ie Koordinat ion, Implementierung und f inanziel le 

Abwicklung der Akt iv i täten der Projektpartner verantwort l ich.  

Die Schweizer Projektpartner können nicht als  „Lead Partner“  fungieren, e in 

Projektpartner aus der EU muss diese Rol le übernehmen. Die Schweizer Projektpartner 

müssen jedoch unter  s ich einen Projektträger best immen, der a ls Ansprechpartner 

gegenüber der REGIO BASILIENSIS und/oder den Kantonen dient.  Der Schweizer 

Projekt träger is t  für  d ie Koordinat ion,  Implementierung und f inanzie l le Abwicklung des 

Projekts verantwort l ich.  

5 INFORMATION UND BERATUNG DER SCHWEIZER PROJEKTPARTNER 

Für die Informat ion und Beratung der Schweizer Projektpartner dient a ls  Schweizer 

Anlaufstel le die REGIO BASILIENSIS in ihrer  Funkt ion als nat ionaler  Kontaktpunkt.  Diese 

gewährt :  

-  Al lgemeine Informationen zur NRP und zu INTERREG IVC; 

-  Hi l fe bei  der Antragstel lung; 

-  Projektbeglei tung; 
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- Verbindung zum gemeinsamens technischen INTERREG IVC-Sekretar iat  des 

INTERREG IVC-Programms in Li l le;  

-  Verbindung zu den Kantonen. 

In e in igen Schweizer Regionen bestehen zudem so genannte regionale INTERREG IVC-

Koordinat ionsstel len, d ie die Informat ion und Beratung der Schweizer Projektpartner vor 

Ort  gewährle is ten (s.  Anhang I I ) .  

Das SECO ist  für  d ie strategische Ausr ichtung der Schweizer Betei l igung an INTERREG 

IVC verantwort l ich.  In d ieser Funktion gewähr le istet das SECO keine Informat ion und 

Beratung der Schweizer Projektpartner.  

6 ANTRAG AUF BUNDESFÖRDERUNG 

Die Schweizer Projektpartner können nicht in den Genuss von EU-Fördermit te ln kommen. 

Gestützt  auf das Bundesgesetz über Regionalpol i t ik  besteht jedoch die Mögl ichkei t  einer 

Kof inanzierung durch den Bund im Rahmen der NRP. Eine Bundesförderung im Rahmen 

der NRP kann auf drei  verschiedenen Wegen beantragt werden: 

1)  Über die s ich am Projekt  betei l igenden Kantone; 

2)  Über die REGIO BASILIENSIS; 

3)  Über d ie regionale INTERREG IVC-Koordinat ionsstel le Zentralschweiz.  

Antragstellung über die Kantone  

Der Antrag auf Bundesförderung läuft  über d ie Kantone im folgenden Fäl len: 

-  Am Projekt betei l igen s ich max. zwei  Kantone. 

UND 

- Der/die s ich am Projekt  betei l igende/n Kanton/e hat /haben in seinem/ihrem 

Umsetzungsprogramm eine Betei l igung an INTERREG IVC vorgesehen und dafür 

Fördergelder reservier t .  

In d iesem Fal l  beantragt der Schweizer Projektträger e ine Bundesförderung zusammen 

mit  der kantonalen Förderhi l fe d irekt beim INTERREG-Verantwort l ichen des/der 

betrof fenen Kantons/Kantone. Eine Liste der kantonalen INTERREG-Verantwort l ichen is t  

beim nat ionalen Kontaktpunkt REGIO BASILIENSIS erhäl t l ich.  
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Antragstellung über der REGIO BASILIENSIS  

Der Antrag auf Bundesförderung läuft  über die REGIO BASILIENSIS in ihrer  Funkt ion als 

nat ionaler  Kontaktpunkt in fo lgenden Fäl len: 

-  Am Projekt betei l igen s ich drei  oder mehr Kantone. 

ODER 

- Die Bundesgelder,  d ie e iner der sich am Projekt betei l igenden Kantone in seinem 

Umsetzungsprogramm reservier t  hat,  ausgeschöpft  s ind. 

ODER 

- Einer der s ich am Projekt betei l igenden Kantone hat in seinem 

Umsetzungsprogramm keine Betei l igung an INTERREG IVC vorgesehen und dafür 

keine Fördergelder reservier t .  

ODER 

- Einer der s ich am Projekt betei l igenden Kantone hat kein Umsetzungsprogramm 

beim Bund eingereicht.  

In d iesem Fal l  beantragt der  Schweizer Projektträger 1)  d ie Bundesförderung bei  der 

REGIO BASILIENSIS, 2)  d ie notwendigen kantonalen Förderhi l fen separat bei  den 

INTERREG-Verantwort l ichen der betroffenen Kantone. 

Antragstellung über die regionale INTERREG IVC-Koordinationsstelle Zentralschweiz 

Der Antrag auf Bundesförderung läuft  über d ie regionale INTERREG IVC-

Koordinat ionsstel le Zentralschweiz in fo lgenden Fäl len: 

-  Am Projekt  betei l igen s ich ausschl iessl ich Kantone der Zentralschweiz (Luzern, 

Nidwalden, Obwalden, Ur i) .  

UND 

- Die Bundesgelder,  d ie die Kantone der Zentralschweiz im Rahmen der NRP für  ihre 

Betei l igung an INTERREG IVC reservier t  haben, nicht ausgeschöpft  s ind. 

In d iesem Fal l  beantragt der Schweizer Projektträger e ine Bundesförderung zusammen 

mit  den kantonalen Förderhi l fen bei  der regionalen INTERREG IVC-Koordinat ionsstel le 

Zentralschweiz.  
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Die in den Kapite ln 7 -  10 beschriebenen Verfahren und def in ier ten Regelungen gelten 

für  den Fal l  e iner  Antragstel lung über die REGIO BASILIENSIS. Im Fal le einer 

Antragsstel lung über d ie Kantone oder über d ie regionale INTERREG IVC-

Koordinat ionsstel le Zentralschweiz gel ten die Kr i ter ien,  d ie von diesen jewei ls festgelegt 

wurden.  

7 VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE BUNDESFÖRDERUNG 

Die Höhe der NRP-Bundesförderung hängt von fo lgenden Faktoren ab:  

-  Höhe des Beitrags des Projekts zur Stärkung der Innovat ionskraft  und 

Wettbewerbsfähigkei t  der geförderten Schweizer Regionen; 

-  Höhe des Beitrags des Projekts zur Schaffung bzw. Erhaltung von Arbeitsplätzen in 

den betrof fenen Schweizer Regionen; 

-  Innovat iver Charakter  des Projekts;  

-  Grenzübergrei fender Mehrwert  des Projekts;  

-  Dauerhaft igkei t  des Projekts.  

Eine NRP-Bundesförderung setzt  zudem eine kantonale Förderung mindestens in 

derselben Höhe voraus. Weitere Schweizer Akteure – z.B. Gemeinden, 

Bi ldungseinr ichtungen, Wir tschaftsverbände etc.  – können Kof inanzierungen le is ten. Ihre 

Beiträge werden bei der  Berechnung der Höhe der Bundeshi l fe jedoch nicht 

berücksicht igt .  

Fal ls  das Projekt berei ts  mit  anderen Bundesgeldern unterstützt  wird,  reduzier t  s ich 

dementsprechend die Bundesbetei l igung im Rahmen der NRP. Um eine 

Doppelf inanzierung durch den Bund zu vermeiden, muss der Tei l  des Projekts,  der  im 

Rahmen der NRP unterstützt  wird,  vom Tei l ,  der  mit  anderen Bundesgeldern gefördert  

wird,  k lar  abgegrenzt werden. 

Vom Schweizer Projektverantwort l ichen wird  e ine Eigenbetei l igung im Ausmass von 

mindestens 10% des gesamtschweizer ischen Antei ls  ver langt.  Eigenarbeit  kann als 

Eigenbetei l igung angerechnet werden. Der Nachweis der geleis teten Stunden muss 

jedoch durch ein gesichertes Buchführungssystem erfo lgen. 

Schweizer Partner können an einem INTERREG IVC-Projekt auch ohne NRP-

Bundesförderung te i lnehmen. Es besteht kein Anspruch auf Bundesförderung. 
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8 ZEITPUNKT UND FORM DER ANTRAGSSTELLUNG 

Im Rahmen des INTERREG IVC-Programms erfo lgen zwischen 2007 und 2011 

regelmässig Projektausschreibungen. Anträge auf EU-Förderung sind im Rahmen der 

Projektausschreibungen vom „Lead Partner“  beim JTC einzureichen. Der Zei tpunkt und 

die Dauer der jewei l igen Projektausschreibungen werden auf der Internet-Sei te des 

Programms www.interreg4c.net angekündigt.  

Für d ie Einreichung eines Antrags auf EU-Förderung beim JTS müssen die Zusicherungen 

al ler  Kof inanzierer  – d.h.  auch des Bundes und der Kantone – vorgelegt werden. Ohne 

diese Finanzierungszusicherungen is t  das Projekt  von EU-Sei te her n icht  beih i l fefähig.  

Daraus fo lgt ,  dass der Antrag auf Bundesförderung noch vor – aber a l ler  spätestens mit  – 

der Einreichung des Antrags auf EU-Förderung beim JTS gestel l t  werden muss. Das 

Gesuch auf Bundesförderung wird in drei  Exemplaren (zwei Or ig inale und eine 

elektronische Version per E-Mai l )  an die REGIO BASILIENSIS ger ichtet .  Dem Antrag 

müssen die Kof inanzierungszusicherungen der weiteren Schweizer Projektpartner – z.B. 

Kantone, Gemeinden und Pr ivate – sowie das INTERREG IVC-Gesuchsformular beigelegt 

werden. 

Auf Grund des Antrags er folgt  e ine provisor ische schr i f t l iche Zusicherung einer NRP-

Bundesförderung. Diese Zusicherung ste l l t  noch keine Verpf l ichtung dar.  Die Zusicherung 

einer Bundesförderung kann aus wicht igen Gründen abgelehnt werden, d ie Ablehnung ist  

zu begründen. 

9 AUFNAHME IN DIE BUNDESFÖRDERUNG 

Auf europäischer Ebene beschl iesst  der Beglei tausschuss (Monitor ing Committee [MC]) 

des INTERREG IVC-Programms über d ie Aufnahme der Projekte in d ie EU-Förderung. Der 

Ausschuss setzt  s ich zusammen aus Vertretern der Mitg l iedsländer an dem Programm, die 

Schweiz is t  vol lwert iges Mitg l ied.  Das MC tr i f f t  s ich ungefähr zwei Monate nach 

Eingabefr ist .  Das JTS informier t  nach der Si tzung des MC die Projektpartner über die 

Wahl der Projekte. 

Nachdem der Beglei tausschuss ein Projekt bewi l l igt  hat und al le Unter lagen ( insb. 

def ini t ive Kof inanzierungszusicherungen) vor l iegen, wird die provisor ische Zusicherung 

der NRP-Bundesförderung mit  einer def ini t iven Kof inanzierungszusage bestät igt .  

Wird die NRP-Bundesförderung zweckentfremdet oder werden die Bedingungen und 

Auf lagen nicht e ingehalten, können die Kof inanzierungszusage des Bundes widerrufen 

und ggf.  d ie ausbezahl ten Bei träge zurückgefordert  werden. Dasselbe gi l t  auch, wenn das 

Projekt vorzei t ig beendet oder nur te i lweise real is ier t  wird.  
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10 AUSZAHLUNG DER BUNDESGELDER 

Teilzahlungen 

Die zugesprochene Bundesförderung wird in Tranchen ausbezahlt .  Dazu legt der 

Schweizer Projektträger der REGIO BASILIENSIS einen Antrag ( in zwei  Exemplaren) vor. 

Dabei gel ten fo lgende Bedingungen: 

-  Es werden nur Tei lzahlungen in der Höhe der berei ts von den Schweizer Partnern 

getät igten Ausgaben oder e ingegangenen Verpf l ichtungen geleistet.  Eine vom 

Schweizer Projektverantwort l ichen unterschr iebene detai l l ier te Abrechnung über 

die Rechnungen (Belege nicht  notwendig),  d ie schon bezahl t  oder fä l l ig  s ind,  wird 

dem Antrag beigefügt.  

-  Die Tei lzahlungen belaufen s ich auf  höchstens 80% der im Rahmen der NRP 

bewi l l igten Bundesförderung. Die Restsumme wird zum Zeitpunkt der 

Endabrechnung bezahlt .  

-  Die Tei lzahlungen können nicht niedr iger  a ls 10'  000 Franken sein.  

-  Die Tei lzahlungsanträge können unabhängig von jenen der europäischen Partner 

vorgelegt  werden; e ine Koordinierung mit  den anderen Projektpartnern ist  jedoch 

vorzuziehen. 

Schlusszahlung 

Der Schweizer Projekt träger legt der REGIO BASILIENSIS einen Antrag zur 

Schlusszahlung ( in zwei  Exemplaren) vor.  Dabei gel ten fo lgende Bedingungen: 

-  Der Antrag um Schlusszahlung kann erst  vorgelegt werden, wenn das Projekt in der 

Schweiz und in der EU beendet ist .  

-  Es muss eine Endabrechnung über die bezahl ten Rechnungen und Einnahmen 

eingereicht werden. Beläuft  s ich die zugesprochene Bundeshi l fe auf CHF 20'000.-  

oder mehr,  muss der Endabrechnung ein Prüfung- und Revis ionsber icht eines 

Treuhandbüros oder e iner unabhängigen Organisat ion,  der die Rechtmässigkei t  der 

Endabrechnung bestät igt ,  beigefügt werden. Die Auslagen für  den Revisionsber icht 

können vol ls tändig unter  den Gesamtkosten des Projektträgers verbucht werden 

und können dementsprechend vom Bund kof inanzier t  werden. Wenn kein Prüfungs- 

und Revisionsbericht e ingereicht wird,  müssen der Endabrechnung al le Belege 

beigefügt werden. 

-  Dem Gesuch um Schlusszahlung wird ein Schlussber icht  (3-5 Sei ten)  über die 

Arbei ten der Schweizer Partner am Projekt beigefügt .  

Die Auszahlung der Bundesmit te l  an den Schweizer Projektträger er fo lgt  nach Massgabe 

der ver fügbaren Mit tel .  
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Genaue Informationen zu den Ti lgungsmodal i täten werden der def ini t iven 

Kof inanzierungszusage beigelegt.  

Effektive Höhe der Bundesförderung 

Die in der def ini t iven Kof inanzierungszusage genannte Betragshöhe der Bundesförderung 

ste l l t  e inen Maximalbetrag dar.  Die genaue Höhe der Bundeshi l fe wird im Verhältn is zu 

den tatsächl ich getät igten und nachgewiesenen Ausgaben gemäss Endabrechnung 

errechnet. Sind die ef fekt iven Kosten niedr iger  a ls die der def ini t iven 

Kof inanzierungszusage zu Grunde l igenden, budget ier ten Kosten, wird d ie auszuzahlende 

Bundeshi l fe dementsprechend gekürzt .  

Der Schweizer Projektträger is t  zuständig für e ine opt imale Koordinat ion der Zahlungen 

der REGIO BASILIENSIS, der Kantone und der weiteren Schweizer Kof inanzierer.  Er  is t  

ebenfal ls  a l le in zuständig für  d ie f inanziel le Koordinat ion mit  den europäischen 

Projektpartnern.  

11 WECHSELKURS 

Der Antrag auf Bundesförderung im Rahmen der NRP muss in Schweizer Franken gestel l t  

werden, die Kof inanzierungszusicherung erfo lgt  ebenfal ls  in Schweizer Franken Der 

Schweizer Projektträger muss mit  dem "Lead Partner" e inen Wechselkurs Euro/Schweizer 

fest legen, der während der ganzen Dauer der Umsetzung des Projekts gül t ig is t .  

Demzufolge tragen die Projektpartner das Wechselkursr is iko.  

12 WEITERE INFORMATIONEN 

Das so genannte operat ionel le Programm INTERREG IVC sowie das Antragspacket 

(Appl icat ion Pack),  das das Handbuch des Programms, das Antragsformular  und weitere 

Unter lagen enthäl t ,  s ind auf der Internet-Seite des Programms www.interreg4c.net 

herunterzuladen. 

Informationen zur NRP sind auf der Webseite des SECO  

www.seco.admin.ch/ themen/00476/00496/00498/ index.html?lang=de zu f inden. 

Das Handbuch für Schweizer Projektpartner und das Antragsformular  für d ie 

Bundesförderung s ind auf der Internet-Sei te der REGIO BASILIENSIS  

www.regbas.ch/d_akt iv i taeten_foerderprogramm_interreg.cfm herunterzuladen. 

http://%20www.seco.admin.ch/themen/00476/00496/00498/index.html?lang=de
http://%20www.seco.admin.ch/themen/00476/00496/00498/index.html?lang=de
http://%20www.regbas.ch/d_aktivitaeten_foerderprogramm_interreg.cfm
http://%20www.regbas.ch/d_aktivitaeten_foerderprogramm_interreg.cfm
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ANHANG I – ANGABEN ZUM ANTRAGSFORMULAR AUF BUNDESFÖRDERUNG 

Die im Antrag auf Förderung durch die Schweizer ische Eidgenossenschaft  enthal tenen 

Angaben müssen mit  denjenigen, d ie im INTERREG IVC-Antragsformular enthal ten s ind,  

übereinst immen. 

1.  PROJEKTART 

- Siehe Kapite l  3 des Handbuchs für Schweizer Projektpartner.  

-  Siehe Punkt 1.3 des INTERREG IVC-Antragsformulars. 

2.  TITEL DES PROJEKTS 

- Der Projektt i te l  sol l te -  wenn mögl ich -  kurz und al lgemein verständl ich sein.  Eine 

Änderung des Projektt i te ls während der Projekt laufzei t  is t  zu vermeiden. 

-  Siehe Punkt 1.2 des INTERREG IVC-Antragsformulars. 

3.  AKRONYM/KÜRZEL 

-  Siehe Punkt 1.1 des INTERREG IVC-Antragsformulars. 

4.  KURZBESCHRIEB DES PROJEKTS 

- Das Projekt muss in e in igen Sätzen unter  Angaben der Projektz ie le und der 

wicht igsten Arbeitsschwerpunkte dargestel l t  werden. 

-  Die Rol le der Schweizer Projektpartner bzw. d ie durch die Schweizer 

Projektpartner durchzuführenden Massnahmen müssen hier kurz dargestel l t  

werden. 

-  Max. 1 '500 Zeichen. 

-  Siehe Punkt 1.6 des INTERREG IVC-Antragsformulars. 

5.  DAUER DES PROJEKTS 

- Die Projektdauer sol l te nicht zu knapp berechnet werden. 

-  Siehe Punkt 1.4 des INTERREG IVC-Antragsformulars. 

6.  SCHWEIZER PROJEKTTRÄGER 

- Siehe Kapite l  4 des Handbuchs für Schweizer Projektpartner.  

7.  WEITERE SCHWEIZER PROJEKTPARTNER 

- Anzugeben s ind al le Schweizer am Projekt f inanzie l l  oder inhal t l ich betei l ig ten 

Inst i tut ionen. 
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8. EUROPÄISCHER "LEAD PARTNER" 

-  Siehe Kapite l  4 des Handbuchs für Schweizer Projektpartner.  

-  Siehe Punkt 5 des INTERREG IVC-Antragsformulars.  

9.  EUROPÄISCHER FINANZIERUNGSPLAN 

- Fal ls  noch keine def in i t iven Zahlen bekannt s ind,  können provisor ische Zahlen 

angegeben werden. Wenn der def ini t ive Finanzierungsplan vor l iegt,  muss er  der 

REGIO BASILIENSIS unverzügl ich geschickt  werden. 

-  Al le Beträge s ind in Euro und in CHF anzugeben. 

-  Wechselkurs:  Siehe Kapitel  10 des Handbuchs. 

10. SCHWEIZER FINANZIERUNGSPLAN 

- Die Form der f inanziel len Betei l igung des Schweizer Projektpartners (Cash, 

Eigenarbeit  etc.)  muss hier  dargestel l t  werden. 

-  Sämtl iche zugesicherten Förderhi l fen der Kantone, Gemeinden und/oder weiterer 

Schweizer Kof inanzierer  müssen aufgel is tet  werden. Kopien der Zusicherungen 

müssen dem Antrag beigelegt werden. 

-  Hier  muss zwischen der beantragten Bundesförderung im Rahmen der NRP und 

einer evt l .  Förderung mit  anderen Bundesmit te ln unterschieden werden. 

-  Siehe Kapite l  6 des Handbuchs für Schweizer Projektpartner.  

11. SCHWEIZER KOSTENPLAN 

- Fal ls  im Rahmen des Projekts mehrere Schweizer Projektpartner Ausgaben tät igen, 

muss im Kostenplan angegeben werden, welcher Partner d ie jewei l igen Kosten 

trägt.  

12. GEWÜNSCHTER ZAHLUNGSRYTHMUS DER NRP-BUNDESMITTEL: 

-  Hier  kann der Schweizer Projektverantwort l iche einen Auszahlungsrythmus 

beantragen. Der ef fekt ive Auszahlungsrythmus is t  in der def in i t iven 

Kof inanzierungszusage festgelegt.  

-  Siehe Kapite l  9 des Handbuchs für Schweizer Projektpartner.  

13. BESTÄTIGUNG SCHWEIZER PROJEKTTRÄGER 

- Mit  seiner Unterschr i f t  bestät igt  der Schweizer Projektträger die Richt igkei t  der im 

Antrag enthaltenen Angaben. 
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14. EINREICHUNG 

- Siehe Kapite l  7 des Handbuchs für Schweizer Projektpartner.  

15.  BEILAGEN 

- Dem Antrag müssen das INTERREG IVC-Antragsformular sowie die Kopien der 

Kof inanzierungszusagen der Kantone und der weiteren Schweizer Kof inanzierer  

beigelegt  werden. 
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ANHANG II  – KONTAKTADRESSEN 

 

Joint Technical Secretariat  JTS 

24 boulevard Carnot 

3rd f loor  

F-59000 Li l le  

Fon +33 (0)3 28 38 11 11 

Fax +33 (0)328 38 11 15 

Emai l  info@interreg4c.net 

 

National Contact Point INTERREG IVC Schweiz 

REGIO BASILIENSIS 

Véronique Bi t tner-Pr iez 

Freie Strasse 84 

Postfach 

4010 Basel 

Fon 061 915 15 15  

Fax 061 915 15 00  

Emai l  veronique.bi t tner@regbas.ch 

 

Regionale Koordinationsstel le Zentralschweiz 

Interreg-Fachstel le  Zentralschweiz 

Just iz-  und Sicherheitsdepartement 

Kanton Luzern 

Madeleine Meier 

Bahnhofstrasse 15 

6002 Luzern 

Fon 041 228 57 94 

Fax 041 228 69 13 

Emai l  madeleine.meier@lu.ch 

mailto:info@interreg4c.net
mailto:madeleine.meier@lu.ch
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Regionale Koordinationsstel le Ostschweiz 

Koordinat ionsstel le für Aussenbeziehungen 

Staatskanzlei  

Kanton St.  Gal len 

Mariet ta Germann und Sarah Hauser 

Regierungsgebäude 

9001 St.  Gal len 

Fon 071 229 75 03 (Mariet ta Germann);  071 229 32 18 (Sarah Hauser)  

Fax 071 229 39 55 

Emai l  mar iet ta.germann@sg.ch; Sarah-Hauser@sg.ch 

mailto:marietta.germann@sg.ch
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ANHANG II I  -  GESETZLICHE GRUNDLAGEN  

 
Bundesgesetz über Regionalpol i t ik  vom 6. Oktober 2006 
 
Verordnung über Regionalpol i t ik vom 21. November 2008 
 
Bundesbeschluss zur Fest legung des Mehr jahresprogramms des Bundes 2008–2015 zur 
Umsetzung der Neuen Regionalpol i t ik  (NRP) 
 
Bundesgesetz über Finanzhi l fen und Abgeltungen vom 5. Oktober 1990 
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